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An die

Generalversammlung der Aktionäre der Hotthardkahn,

VN

Wir beehren uns anmit, der Generalversammlung der Gotthardbahn unsern achten, das Jahr 1879
umfassenden Geschäftsbericht vorzulegen.

I. Grundlagen der Gottharddahnnntcrnchmung.

Die Hauptgrnndlagc der Gotthardbahnnnternehnumg bildet fortwährend der Staatsvertrag betreffend den

Bau und Betrieb einer Gotthard-Eisenbahn, welcher unter dem 15. Oktober 1869 zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft und dein Königreich Italien abgeschlossen worden und dem das Deutsche Reich durch Bertrag
vom 28. Oktober 1871 beigetrcten ist. Dieser Staatsvertrag ist nun aber durch den auf Grundlage des Schluß-
Protokolles der Luzernerkonferenz vom Juni 1877 abgeschlossenen Zusatzvertrag vom 12. März 1878, welcher

mittlerweile vom Königreich Italien am 15. Mai, vom Deutschen Reiche am 12. Juni und von der Schweiz

am 16. Juni 1879 ratifizirt worden ist, in einigen Punkten abgeändert worden.

Nach diesem .stusatMrtragc bleibt das Netz der Gotthardbahn, wie es in dein internationalen Bertrage

vom 15. Oktober 1869 festgesetzt worden ist, unverändert. Da es sich indessen als unmöglich herausstellte, sofort
die zur Ausführung des ganzen Netzes erforderlichen Geldmittel aufzubringen, so wurde die Berpftichtung der

Gotthardbahngesellschast, die noch auszuführenden Linien gleichzeitig mit dem großen Gotthardtmmel zu vollenden

und in Betrieb zu setzen, auf die Strecken Jmmensec-Göschenen, Airolo-Biasea und Eadenazzo-Pino beschränkt

und der Ban der Linien Luzern-Jmmensee, Zug-Arth und Giubiasco-Lugano bis zu dem Zeitpunkte, wo die durch-

gehende Linie Jmmensee-Piuo dem Betrieb übergeben sein wird, verschoben. Zugleich wurde aber bestimmt, daß,

wenn die Gotthardbahngesellschast in der Zwischenzeit in der Lage sein würde, die eine oder andere dieser drei

Linien zu bauen, sie dem Bundesrathe einen Fiuanzansweis zu leisten hätte, welcher die für die Hanptlinie Jnunensee-

Pino bestimmten Hülfsmittel nicht berühren dürfe, und daß sie nach Eröffnung der Linie Jmmcnsee-Pino den

Bau der verschobeneu Linien an Hand zu nehmen und auszuführen habe, sobald ihre finanziellen Mittel es ge-

gestatten, wobei der Schweizer. Bundesrath darüber entscheiden werde, ob dieser Fall vorliege und in welcher

Reihenfolge die fraglichen Linien in Angriff zu nehmen seien. Die Schweiz hat sich verbindlich gemacht, dafür


	An die Generalversammlung der Aktionäre der Gotthardbahn

